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Am Freitigmorga Heidenei 
Send bei uns die Narra gsei!!! 

Die Stoa-Beisser hond komma wella 
Um sich uns mol vorzumstella. 

Mit Maske Häs ond au mit Huat 
Send se komma, des war guad. 

Die Kinder durfdet alls probiera, 
Se sotted do dia Angschd verliera, 

vor Maska ond de Narraleit, 
Ond dr ganza Fasnetszeit. 

Des hot klappt koi Kind hot blärd 
ond sich im Nachhinein beschwert. 

D‘ Fraid isch rießig s‘goht bald los 
Mit dr Fasnet für klei ond groß. 

Mir danket eisra Narraschar 
Das se bei uns em Kindi war. 

 

Der Kindergarten Worndorf, die Aussengruppe und die Kinderkrippe 

Bedanken sich bei den Steinbeissern für den Besuch. 

Wir wünschen Allen 
eine glückseelige Fasnet. 
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Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste

REDAKTIONSSCHLUSS  
für die nächste Ausgabe ist  
Freitag, 09. Februar 2024, 12.00 Uhr

Krankentransport 19222
Hausärztlicher Notfalldienst 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117 
Augenärztlicher Notfalldienst 116 117 
HNO Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 120 120 00

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
Kostenfreie Rufnummer an den Wochenenden und 
Feiertagen und  außerhalb der Sprechstundenzeiten
Montag bis Freitag 09.00 bis 19.00 Uhr 
docdirekt  0711 96589 700
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelas-
senen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte oder docdirekt.de 

Klinikum Landkreis Tuttlingen  
- Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen
Mo, Di, Do 19.00 – 21.00 Uhr
Mi, Fr 18.00 – 21.00 Uhr
Sa, So, FT 10.00 – 18.00 Uhr 

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So, FT  10.00 - 20.00 Uhr  

SPRECHZEITEN DES  
BÜRGERMEISTERAMTES 
Mo, Di, Do, Fr 09.00 - 12.30 Uhr
Mo, Di 14.00 - 16.00 Uhr
Do 14.00 - 18.00 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax: 07467 9460-25
info@neuhausen-ob-eck.de
www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent
Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Schwandorf
Günter Binder 07777 1258

Ortsvorsteherin Worndorf
Nicole Weikart  07777 315

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709
Bürgersaal Schwandorf 07777 327
Bürgersaal Worndorf 07777 310
Bauhof 07467 412
Bücherei 07467 910020

Ev. Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385
Kath. Pfarramt Emmingen 07465 703
Kath. Pfarramt Mühlheim 07463 354
Christl. Sozialstation Tuttlingen 07461 1808420
Erscheinungsweise: wöchentlich. 
Bezugspreis: 17,90 Euro jährlich

STÖRUNGSNUMMERN UND  
WICHTIGE RUFNUMMERN

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   
IM LANDKREIS TUTTLINGEN   

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 10.02.2024 
Apotheke Neuhausen,
Tuttlinger Straße 2, 78579 Neuhausen ob Eck 
Tel.: 07467/94940 

Sonntag, 11.02.2024 
Honberg-Apotheke Tuttlingen, 
Robert-Koch-Straße 18, 78532 Tuttlingen 
Tel.: 07461/966150  

Tagesaktuelle Notdienst-Informationen 
erhalten Sie auf den Seiten der Landesapothe-
kenkammer Baden-Württemberg: 
http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 
0800 0022833 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag 10.02.2024 
bis Sonntag 11.02.2024 
Drs. Hipp, Unterer Damm 26, 
78567 Fridingen, Tel.: 07463/57521 
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 
88605 Meßkirch, Tel.: 07575/92040

Notruf, Polizei 110
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   
Polizei Tuttlingen 07461 941 0
Polizei Mühlheim  07463 996 10
Giftnotruf 0761 192 40

Badenova (Gasversorgung)  0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung) 
Service-Telefon 0800 3629 900
Service-Störung 0800 3629 477 

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser  0162 2892 093
Wassermeister Schaz

Nachbarschaftshilfe 07777 2659 880
Einsatzleitung Karin Seifried
E-Mail: karin.seifried1@gmx.de

Phönix  07461 770 550
gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo 10.00 - 12.00 Uhr 
Di 17.00 - 19.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

Hospizgruppe Tuttlingen  0713 8160 160
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110 111

Fachstelle für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden 
Mi  14.00 - 17.00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung
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Amtliche
Mitteilungen§

RATHAUS GESCHLOSSEN 
Am Donnerstag, 08.02.2024 (Schmot-
zige Dunschdig) wird das Rathaus 
durch die Narren besetzt. Aus diesem 
Grund ist das Rathaus ab 10.30 Uhr 
für dienstliche Angelegenheiten ge-
schlossen. 

Am Freitag sind wir zu den allgemei-
nen Öff nungszeiten für Sie da. 

Am Montag 12.02.2024 (Rosenmon-
tag) ist das Rathaus den ganzen Tag 
geschlossen. 

Redaktionsschluss 
„donnerstags 
in KW 7“ 
Aufgrund des Rosenmontags, wird 
der Redaktionsschluss für das „don-
nerstags“ in KW 7 auf Freitag, 09.02.24, 
10.00 Uhr vorverlegt.

Das Bürgermeisteramt bittet beson-
ders die Vereine um Beachtung, da 
später eingehende Beiträge nicht 
mehr veröff entlicht werden können. 

Nachrichten aus 
dem Standesamt 

Nachtrag Dezember 
wir nahmen Abschied von: 

26.12.2023
Robert Schaz 
 
Januar 
wir gratulieren sehr herzlich zur: 
Eheschließung: 
05.01.2024
Theo Schnurr und 
Tatjana Schnurr geb. Merkulowa 

wir nahmen Abschied von: 

20.01.2024
Katharina Kempter 

Bürgermeister-
sprechstunde 
Die nächste Bürgermeistersprech-
stunde fi ndet am Donnerstag, den 22. 
Februar 2024 von 17-18 Uhr im Rat-
haus in Neuhausen statt.

Um Wartezeiten zu verkürzen können 
Sie gerne einen Termin vereinbaren. 

Sie können jedoch auch unabhängig 
der Bürgermeistersprechstunde je-
derzeit Ihre Wünsche und Anliegen 
vorbringen. Rufen Sie hierzu bitte an 
- Tel.: 07467/9460-15. 

Abfalltermine 

Februar 
Biomüll 
Donnerstag, 08.02.2024 

Restmüll, Windeltonne 
Donnerstag, 15.02.2024 

Biomüll 
Donnerstag, 22.02.2024 

Papiertonne, Windeltonne 
Donnerstag, 29.02.2024 
  
Nähere Informationen zu Abfallfra-
gen fi nden Sie auf der Homepage 
www.abfall-tuttlingen.de oder unter 
07461/926-3400 

Veranstaltungs-
kalender 
Februar 
Do, 08.02.2024
Homburgschule Neuhausen 
Schulfasnet 

Gemeinde, Rathausfasnet 

Narrenverein Schwandorf 
Narrentreiben 

Narrenverein Worndorf 
Narrentreiben 

Fr, 09.02.2024
Landjugend Schwandorf 
Landjugendball 

Sa, 10.02.2024
FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 
Hackepeter essen 

So, 11.02.2024
Musikverein Schwandorf 
Musiker Frühschoppen 

Narrenverein Worndorf, Dorfumzug 

Feuerwehr Worndorf, Speckvesper 

Di, 13.02.2024
Frauengemeinschaft Schwandorf 
Frauenfasnet 

Narrenverein Worndorf 
Fasnet verbrennen 

Radfahrverein Worndorf 
Damenkaff ee im Sportheim 

Mi, 14.02.2024
Obst- und Gartenbauverein 
Aschermittwoch-Fischessen 

Do, 15.02.2024
Obst- und Gartenbauverein 
Handarbeitstreff   

Sa, 17.02.2024
Schwäbischer Albverein und Musikkapelle 
Funkenfeuer 

Örtliche Vereine Schwandorf 
Bürgersaal Generalreinigung 

So, 18.02.2024
Dorfgemeinschaft Holzach 
Funkenfeuer 

Mi, 21.02.2024
Schwäbischer Albverein 
Ausfl ug SAV-Jugend zur Schnitzelgrube 

Do, 22.02.2024
örtliche Vereine Worndorf 
Bürgersaal Generalreinigung 

Fr, 23.02.2024
Musikverein Worndorf 
Generalversammlung 

Sa, 24.02.2024
Schwäbischer Albverein 
Apres-Skiausfahrt Ischgl 

Heimatverein, Lichtstube 

Wanderverein Schwandorf 
Generalversammlung 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Bücherei Neuhausen
Information aus der Bücherei 
Die Bücherei hat wegen Fasnacht von Don-
nerstag, 8.2.24 bis einschl. Dienstag, 
13.2.2024 geschlossen. Alle Medien, die evtl. 
zur Rückgabe in dieser Zeit fällig werden, 
werden automatisch von uns verlängert. 
Wir wünschen Ihnen allen närrische Tage 
und eine gute Zeit! 

Ihr Team der Bücherei Neuhausen ob Eck

 
Obst- und Gartenbauverein
Fischessen am Aschermittwoch 
Zu unserem traditionellen Fischessen la-
den wir am Aschermittwoch, 14.Feb. 2024, 
ab 18.00 Uhr in den Alpenblick ein. Wegen 
der begrenzten Sitzplatzzahl bitten wir um 
Anmeldung und Essenvorbestellung. Zur 
Auswahl stehen: Paniertes Fischfi let oder 
Zanderknusperle. Dazu gibt es wahlweise 
Kartoff elsalat oder Brot. 
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Für Nicht-Fischesser gibt es angemachten 
Stinkerkäse. Anmeldung bei Uschi Schaz Tel. 
07467 1305. 
Handarbeitstreff im Alpenblick. Donnerstag, 
den 01.02.2024, 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder recht herz-
lich in den Werkraum im „Alpenblick“ ein. 
Gäste, auch ohne Strickzeug, sind herzlich 
willkommen. Handarbeiten und Unterhal-
tung bei Kaffee und Tee in der warmen Al-
penblickstube. 
  
Handarbeitstreff im Alpenblick.  
Donnerstag, den 15.02.2024, 15.00 Uhr bis 
ca. 18.00 Uhr. Hierzu laden wir alle Mitglie-
der recht herzlich in den Werkraum im „Al-
penblick“ ein. Gäste, auch ohne Strickzeug, 
sind herzlich willkommen. Handarbeiten 
und Unterhaltung bei Kaffee und Tee in der 
warmen Alpenblickstube. 
  
Treffpunkt Alpenblick (TrAb)  
– Spieleabend – Z`liecht –  
Donnerstag 15.02.2024, ab 19 Uhr OGV-In-
fo-Hock zum Schwätza, Informieren und 
Austausch, allerlei Brett-, Karten und sons-
tige Spiele oder einfach Z`liecht. Unsere 
Fachwarte beantworten gerne Fragen zu 
aktuellen Gartenthemen. Wir freuen uns auf 
einen schönen Abend und nette Gespräche 
im Alpenblick. 
 
 

Kein Frühschoppen am 11. Februar 2024   
Am Sonntag, 11. Februar 2024 findet kein 
Frühschoppen statt. Am Sonntag, 18. Febru-
ar haben wir wieder geöffnet. 
 
 

Schwandorf

Frauengemeinschaft 
Schwandorf
Zu unserer Fasnet am Dienstag, 13.02.2024 
im Bürgersaal laden wir recht herzlich ein. 
Einlass ist ab 14.00 Uhr, ab 14.30 Uhr startet 
unser Programm mit närrischen Einlagen. 
Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen und 
wir freuen uns über jede Kuchenspende. 
Auch andere kulinarische Genüsse werden 
angeboten. Ab 19.00 Uhr Kehraus ist für alle 
Närrinnen und Narren, Wichtel – und Hexen-
austreiben zum Burgfelsen. 
Wir freuen uns auf regen Besuch. 
Voranzeige: Am Samstag, 09.März 2024 
findet ab 9.00 Uhr unser alljährliches Frau-
enfrühstück statt. Über Mithilfe bei der Vor-
bereitung ab 7.00 Uhr freuen wir uns. 
 
 

Musikverein Schwandorf
Alle Leute groß und klein laden wir am Fas-
nets-Sonntag zum Frühschoppen ein. Wir 
Musiker freuen uns euch mit Blasmusik, 
Speis und Trank im Bürgersaal begrüßen zu 
dürfen. 
Wann: Sonntag 11.02.2024 ab 11 Uhr 

Katholische Landjugend 
Schwandorf

 
 

Narrenverein Burgwichtel 
Schwandorf
Umzug am Rosenmontag in Meßkirch  
Wir nehmen am traditionellen Rosenmon-
tagsumzug am 12.02.2024 in Meßkirch teil. 
Der Umzug beginnt um 13.30 Uhr, von 50 
Gruppen laufen wir an 8. Stelle. Erste Ab-
fahrt ab 11.30 Uhr ab Neuhausen,  anschl. 
an den  üblichen Haltestellen in Schwandorf 
und Volkertsweiler. Zweite Abfahrt ab 12.15 
Uhr ab Oberschwandorf, anschl. übliche 
Haltestellen in Unterschwandorf und Vol-
kertsweiler. (Die zweite Fahrt geht nicht 
mehr über Neuhausen) 
Rückfahrt: 17.00 Uhr  (Erste Fahrt), 18.00 
Uhr  (Zweite Fahrt) 
  
Musikerfrühschoppen 
Am Fasnachtssonntag lädt der Musikverein 
Schwandorf ab 10.30 Uhr zum närrischen 
Frühschoppen in den Bürgersaal ein. Der 
Musikverein bietet einen reichhaltigen Mit-
tagstisch und anschließend Kaffee und Ku-
chen. 
  
Frauenfasnacht 
Die Frauengemeinschaft Schwandorf freut 
sich über den Besuch der ganzen Einwoh-
nerschaft zum närrischen Kaffeenachmittag 
am Dienstag ab 14.00 Uhr im Bürgersaal. Mit 
unterhaltsamen Einlagen und abschließen-
dem Kehraus freuen wir uns auf einen amü-
santen Nachmittag. 
 
Freitag, 09.02.2024 
Scherenschleifen in Volkertsweiler, Holzach 
und Unterschwandorf. 
20.02 Uhr Närrischer Landjugendball 

Samstag, 10.02.2024 
Scherenschleifen in Oberschwandorf. 

Fasnetzeischdig, 13.02.2024 
19.00 Uhr Kehraus für alle Närrinnen und 

Narren, Wichtel- und Hexen-
austreiben zum Burgfelsen. 

Worndorf

Musikverein Worndorf
Generalversammlung am Freitag 23.02.2024 
um 20.oo Uhr im Schützenhaus Worndorf. 

Tagesordnung 
1  Begrüßung 
2  Totenehrung 
3  Bericht Vorstand 
4  Bericht Schriftführer 
5  Bericht Kassierer 
6  Bericht Kassenprüfer 
7  Bericht Dirigent 
8  Bericht Jugendleiter 
9  Entlastung der Vorstandschaft 
10  Wahlen 
11  Wünsche und Anträge 

Hierzu sind alle aktiven, passiven und Ehren-
mitglieder, Gemeinde-, Ortschaftsräte und 
Vereinsvorstände so wie alle Freunde und 
Gönner herzlich eingeladen. 
 
 

Radfahrverein Worndorf
Fasnet Dienstag ab 14.00 Uhr Närrischer Kaf-
feenachmittag im Sportheim. 
Der Radfahrverein lädt hierzu die Einwohner 
recht herzlich ein. 
  
 

Kirchen

Evangelische Eckstein-Kirchen- 
gemeinde Neuhausen ob Eck 
und Emmingen-Liptingen
Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck und 
Friedenskirche in Emmingen-Liptingen 
  
Der Wochenspruch aus der Bibel  
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, was ge-
schrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn. Lk. 18,31 
  
Freitag, 09.02.2024  
20.00 Uhr  Posaunenchorprobe 

Sonntag, 11.02.2024 – Estomihi 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit anschließen-

dem Kirchenkaffee in der Ger-
vasiuskirche. Pfarrerin Nicole 
Kaisner predigt zum Thema 
Jakob und Rahel 

Die alljährliche Distriktpredigtreihe zum 
Thema „Liebesgeschichten in der Bibel“ fin-
det noch bis zum 25.02.2024 statt. Die Pfar-
rerinnen und Pfarrer des Distrikts predigen 
in dieser Zeit zu diesem Thema. Wir freuen 
uns auf die Gottesdienste! 

Dienstag, 13.02.2024 
14.00 Uhr  Seniorenmittag im Gemein-

desaal in Neuhausen ob Eck 
  
Open House am 24.02.2024  
in Rietheim-Weilheim 
Endlich gibt’s wieder den OpenHouse-Be-
zirksjugendgottesdienst. 
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Am Samstag, den 24.02.2024 um 19.00 Uhr 
in Rietheim in der Evangelische Kirche. 
Jugendliche, Konfis, junge Erwachsene und 
gerne alle Interessierten aus den Gemein-
den tauchen ein in eine inspirierende Zeit, 
während gemeinsam der großen Frage: 
„Glaube – was bringt’s eigentlich?“ nachge-
gangen wird. Entdeckt, warum der christli-
che Glaube so besonders ist und welche un-
vergleichlichen Schätze er bereithält. Lasst 
uns gemeinsam Antworten finden, warum 
es sich lohnt, an Gott zu glauben! 
Matze Katz, Bezirksjugendreferent /Pro-
jektreferent mobil4you wird predigen.  
Die Musik kommt wieder von der Band S3, 
dem Jahresmusikteam aus Stuttgart (www.
s3stuttgart.de) 
Es gibt leckeres Essen. Sei dabei, bringt ger-
ne Freunde mit und lasst uns eine gute Zeit 
voller Glauben, Gemeinschaft und Entde-
ckungen erleben!  
  
Wir suchen Verstärkung 
Für unseren Kindergarten Morgensonne in 
Neuhausen ob Eck suchen wir eine Pädago-
gische Fachkraft (50 %) sowie eine/n Mes-
ner/in für die Gervasiuskirche. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse im Ge-
meindebüro. 
  
Pfarramt 
Für unser vakantes Pfarramt übernehmen 
die Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Dist-
rikt Tuttlingen und Tuttlingen Umland die 
Kasualvertretungen. 
Bei Trauerfällen bitten wir Sie, sich bezüg-
lich Bestattungen direkt an das Gemein-
debüro in Tuttlingen unter der Nummer 
07461/927522 oder an das Dekanatamt 
Tuttlingen unter der Nummer 07461/12863 
zu wenden. 
  
Gemeindebüro 
Juliane Sauter-Manz, Dienstag und Frei-
tag von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr, Telefon: 
07467/385, Juliane.Sauter-Manz@elkw.de 
  
Kirchenpflege 
Beate Lang, Montag und Donnerstag von 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr, Telefon: 07467/385, 
kirchenpflege-neuhausenoe@t-online.de 
  
Evangelische Eckstein-Kirchengemeinde 
Neuhausen ob Eck und Emmingen-Lipt-
ingen, Stockacher Straße 2,  78579 Neu-
hausen ob Eck 
www.eckstein-kirchengemeinde.de 
  
 

Katholische Kirchengemeinde
St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau 
mit St. Michael in Neuhausen ob Eck und St. 
Nikolaus in Stetten/Donau 
  
Herzliche Einladung zu den  
Gottesdiensten 
Freitag, 09.02.2024  
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Mag-

dalena 
 keine Eucharistiefeier in St. 

Michael 

Samstag, 10.02.2024  
18.00 Uhr !!  Vorabendmesse in St. Michael 

Sonntag, 11.02.2024 – 
6. Sonntag im Jahreskreis  
11.01 Uhr  Narrenmesse in St. Maria Mag-

dalena 
 musikalisch mitgestaltet durch 

die Stadtkapelle 
 kein Rosenkranz 

Dienstag, 13.02.2024 
Kein Rosenkranz und keine Eucharistiefeier 
in St. Maria Magdalena 

Aschermittwoch, 14.02.2024  
kein Rosenkranz in St. Maria Magdalena da 
Kirchenchorprobe 
17.30 Uhr  Eucharistiefeier mit Aschenbe-

streuung in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus 
19.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Aschenbe-

streuung in St. Nikolaus 

Freitag, 16.02.2024  
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Mag-

dalena 
 Keine Eucharistiefeier in St. 

Michael 

Samstag, 17.02.2024  
16.00 Uhr  Eucharistiefeier im Altenzent-

rum St. Antonius 
18.30 Uhr  Vorabendmesse in St. Maria 

Magdalena 

Sonntag, 18.02.2024 – 1. Fastensonntag  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst in St. Micha-

el 
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus 
  
Gottesdienstordnung für die  
anderen Kirchengemeinden in  
der SE Donau-Heuberg: 
Samstag, 10.02.2024 
18.00 Uhr  Renquishausen - Narrenmesse 

Sonntag, 11.02.2024  
09.00 Uhr  Irndorf 
09.00 Uhr  Kolbingen 
10.30 Uhr  Fridingen   

Mittwoch, 14.02.2024  
17.30 Uhr  Irndorf – mit Aschenbestreuung 
17.30 Uhr  Renquishausen – mit Aschen-

bestreuung 
19.00 Uhr  Fridingen – mit Aschenbe-

streuung 
19.00 Uhr  Kolbingen – mit Aschenbe-

streuung 
  
Wochendienst bei Beerdigungen  
und Trauerfeiern: 
Am Dienstag, 06.02.2024 und Mittwoch, 
07.02.2024: Pfarrer Klose, Pfarramt Fridin-
gen, Tel. 07463/430 
Von Donnerstag, 15.02.2024 - Samstag, 
17.02.2024: Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühl-
heim, Tel. 07463/354 
  
Pfarrbüro über die Fasnet geschlossen 
Bitte beachten Sie, dass das Pfarrbüro von 
Donnerstagnachmittag, 08. Februar 2024 
bis einschließlich Dienstag, 13. Februar 2024 
nicht besetzt ist. 

St. Michael, Neuhausen 
Bitte beachten Sie, dass am Freitag, 
09.02.2024 keine Eucharistiefeier stattfin-
det und die Vorabendmesse am Samstag, 
10.02.2024 bereits um 18.00 Uhr beginnt. 
  
Aschermittwoch, 14.02.2024 
Die Vorbereitungszeit auf Ostern – die Fas-
tenzeit – beginnt mit dem Aschermittwoch, 
der seinen Namen von der traditionellen 
Aschenbestreuung her hat. 
Wir sind eingeladen diese 40 Tage mit dem 
Aschermittwochsgottesdienst zu beginnen: 
in St. Maria Magdalena, Mühlheim um 
17.30 Uhr in St. Nikolaus, Stetten um 19.00 
Uhr. 

Weitere Gottesdienste in der SE: 
um 17.30 Uhr in Irndorf und Renquishausen 
um 19.00 Uhr in Fridingen und Kolbingen

Voranzeige: Taizé-Gebet  
in St. Michael, Neuhausen 
LAUDATE OMNES GENTES,  
LAUDATE DOMINUM 
Im Februar 2024 sind es 20 Jahre, dass 
wir uns in St. Michael einmal im Monat 
zu einem Taizé-Gebet treffen, um ge-
meinsam zu singen, zu beten oder ein-
fach zur Ruhe zu kommen. 
Am 26. Februar laden wir aus diesem 
Anlass ganz herzlich zu einem musi-
kalisch gestalteten „Jubiläums“ Taizé 
Gebet um 19.00 Uhr in St. Michael 
Neuhausen ein. 
Herzlich willkommen!

Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, 
Ettenbergstr. 4, 78570 Mühlheim/Donau 
Öffnungszeiten:  
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr 
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, 
Mail: StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 

Kath. Kirchenpflege: 
Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de 
  
 

Aus den
Schulen

Gemeinschaftsschule Obere 
Donau Fridingen/Neuhausen
Anmeldung der zukünftigen Fünft- 
klässler an der Gemeinschaftsschule  
Obere Donau Fridingen/Neuhausen 
Liebe Eltern der zukünftigen Fünftklässler, 
Sie können ihr Kind an einem der folgenden 
Tage auf dem Sekretariat der Grund- und 
Gemeinschaftsschule Obere Donau in Fri-
dingen anmelden: 

Dienstag, 05.03.2024 von 13.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch, 06.03.2024 von 13.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag, 07.03.2024 von 09.00 – 11.00 Uhr 
Freitag, 08.03.2024 von 09.00 – 11.00 Uhr 
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Gerne können Sie Sie sich vorab per Mail 
unter info@gms-oberedonau.de einen 
Anmeldetermin  zu den oben genannten 
Zeiten bestätigen lassen, um eventuelle 
Wartezeiten zu vermeiden. 

Mitzubringen sind die Geburtsurkunde 
(Familienstammbuch) sowie die Blätter 3 
und 4 der Grundschulempfehlung. Bei 
auswärtigen Schülern benötigen wir die 
Angaben zur Bankverbindung für die Ab-
wicklung der Schülerbeförderung, sowie ein 
aktuelles Passbild. 

Ihr Schulleitungsteam 
Christian Traub, 
Gemeinschaftsschulrektor
Matthias Tetzner, 
Gemeinschaftsschulkonrektor 

Anmeldelink per Mail
 
 
Gemeinschaftsschule  
Fridingen/Neuhausen
Für die Gestaltung eines Angebots im Rah-
men der Ganztagesbetreuung suchen wir 
motivierte ehrenamtliche Unterstützung! 

Werden Sie Fridingens  
„Ehrenmann“  / „Ehrenfrau“ 

Wir möchten für unsere Schülerinnen 
und Schüler, aus den Lerngruppen 5 – 8 
freiwillige Freizeit- und Bildungsangebote 
schaffen.  Möglich sind z. B. Angebote im 
Bereich Sport & Bewegung, Musik oder kre-
ativ - künstlerisch. Stattfinden sollen diese 
Angebote außerhalb des Unterrichts in der 
Zeit zwischen 12:15 – 13:45 Uhr. 

Bewerbung und Rückfragen an:  
Grund- und Gemeinschaftsschule 
Obere Donau, Christian Traub
Telefon: 07463 / 99 51-0 
info@gms-oberedonau.de 
 
 
Realschule Mühlheim
Anmeldung in die 5. Klasse  
der Realschule Mühlheim  
Wann? Dienstag (05.03.2024) bis Donners-
tag (07.03.2024) 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 
Uhr UND Freitag (08.03.2024) 10 bis 12 Uhr 

Wie? Wenn sie ihr Kind an die RS Mühlheim 
schicken wollen, dann melden  Sie als Eltern-
teil ihr Kind persönlich bei uns auf dem Se-
kretariat an. 

Termin? Um Wartezeiten zu minimieren 
vergeben wir Termine. Die Terminverein-
barungen sind vorab telefonisch möglich è 
07463/995166-0 (Sekretariat Frau Müller) 

Mitzubringen?
•	 Geburtsurkunde (Familienstammbaum) 
•	 Blatt 3 Grundschulempfehlung - im 

Original! 
•	 Blatt 4 weiterführende Schulen – im 

Original! 
•	 Impfausweis Masern 
•	 Für auswärtige Schüler benötigen wir 

noch die Angaben zur Bankverbindung 
für die Abwicklung der Schülerbeförde-
rung und ein Passbild für die Fahrkarte. 

•	 Weitere Formulare liegen aus oder finden 
Sie vorab auf unserer Homepage > 
„Downloads“ 

Wo? Schillerstr. 22, 78570 Mühlheim 

Info? www.rsmuehlheim.de 
 
 

Kultur-
Nachrichten

Schneeschuhwanderung  
„Winter in Winterlingen“.   
Samstag, 17. Februar und Sonntag,  
18. Februar, jeweils 13:30 Uhr 
Die Schneeschuhwanderer ziehen ihre 
Spuren über weite Wiesen und glitzernde 
Ackerflächen, vorbei an tief verschneiten 
Waldrändern und windgeschützten Hecken. 
Vom höchsten Punkt der Tour genießen sie 
mit etwas Glück die Aussicht auf die Alpen-
kette. Eine Schneeschuhtour für Genießer 
mit wenig Steigung in winterlicher Stille. 
Streckenlänge: ca. 4 km. Treffpunkt: Winter-
lingen, Parkplatz am Fachberg (CVJM-Heim), 
Ende Charlottenstraße; Anmeldung und In-
formationen bei Sabine Froemel, Alb-Guide, 
Tel. 07577/7626, Mobil: 0151 53686450. 
  
 

Interessantes
und Wissenswertes

Landrat Bär übergibt Unimog 
an Straßenmeisterei 
In den Stützpunktbereichen Spaichingen und 
Harras ist die Straßenmeisterei Spaichingen 
künftig mit einem neuen Fahrzeug unterwegs. 
Landrat Stefan Bär übergab am 30. Januar 
2024 symbolisch den Schlüssel für den neuen 
Unimog an die Mitarbeiter der Straßenmeis-
terei. Der Unimog sorgt für eine deutliche Ver-
besserung der materiellen Ausstattung. 
Um einen universelleren Einsatz und eine 
höhere Nutzung zu ermöglichen, wurde der 
neue Unimog sowohl für den Sommer- als 
auch den Winterdienst konzipiert. Im Winter 
dient das Fahrzeug als Räum- und Streufahr-
zeug, im Sommer als Mähfahrzeug. Mit der 
neuen Mähgeräteausstattung können im 
Zuge der Mäharbeiten zeitgleich auch die 
Leit- und Schutzplankenpfosten am Fahr-
bahnrand ausgemäht werden, was die Ar-
beitssicherheit der Mitarbeiter erhöht. Der 
Mähausleger hat im Arbeitsbereich eine 
Reichweite von 7 bis 8 Meter. 
Künftig wird das maximal 16 Tonnen schwe-
re und mit 299 PS sehr leistungsstarke Fahr-
zeug in Spaichingen und Harras stationiert 
sein und in diesen Bereichen seinen Einsatz 
finden. Auf über 475 Kilometern Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen unterstützt das 
Fahrzeug die Arbeit der Straßenmeisterei. 
Landrat Stefan Bär nutzte die Fahrzeugüber-
gabe auch, um sich bei den Mitarbeitern 
der Straßenmeisterei zu bedanken: „Wir 

sind froh, dass wir ein schlagkräftiges Team 
haben, das für gute Straßenverhältnisse im 
Landkreis sorgt und gerade im Winter zu je-
der Tages- und Nachtzeit im Einsatz ist, um 
die Straßen befahrbar und sicher zu machen, 
dazu trägt auch das neue Fahrzeug bei.“ 
Der Leiter der Straßenmeisterei Spaichin-
gen Thomas Wezstein betont: „Wir sind dem 
Kreistag und der Verwaltung für die Bereit-
stellung der Mittel zur Anschaffung des neu-
en Unimog sehr dankbar“. 
Die Kosten für den neuen Unimog mit der 
Mähgeräteausstattung in Höhe von 468.000 
Euro trägt der Landkreis Tuttlingen mit rund 
178.000 Euro, rund 159.000 Euro übernimmt 
das Land Baden-Württemberg und rund 
131.000 Euro der Bund. 
 
 

Tag der offenen Tür an der 
Werkrealschule Schillerschule 
Am Donnerstag, 22.02.2024 findet an der Wer-
krealschule Schillerschule Tuttlingen von 16.00 
Uhr bis 18.00 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ 
statt. Eingeladen sind alle Eltern und Schü-
ler*innen der vierten Klassen. An diesem Tag 
werden Sie an verschiedenen Informations-
tischen vom Kollegium und der Schulleitung 
über Inhalte und Schwerpunkte der Werkre-
alschule informiert. Sie erfahren außerdem In-
formationen über die offene Ganztagesschule 
und das Schulprofil wird vorgestellt. Des Wei-
teren können Sie das Schulgebäude besich-
tigen. Das Kollegium und die Schüler*innen 
der unterschiedlichen Klassen zeigen Ihnen an 
verschiedenen Projekten Unterrichtsinhalte 
der Werkrealschule. Im Schülercafé kann man 
sich mit Waffeln und Getränken stärken. 
Anmeldetermin für die Werkrealschule 
Schillerschule ist vom Montag, 04. März 
2024 bis Donnerstag, 07. März 2024 jeweils 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie von 14.00 
Uhr bis 18.00 Uhr möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dominik Gross 
-Schulleiter- 
 
 

Freizeitflyer der Evang. Jugend 
im Bezirk Tuttlingen  
Anmeldungen sind nun für alle  
Freizeiten online möglich! 
Die Jugendwerke Tuttlingen und Möhrin-
gen, die Evang. Junge Gemeinde Schwen-
ningen, das Evang. Jugendwerk Trossingen 
und das Bezirksjugendwerk Tuttlingen ha-
ben eine bunte Palette an Freizeiten für Kin-
der, Jugendliche und Junge Erwachsene zu-
sammengestellt und hoffen, dass für jedes 
Alter was zu finden ist.   
U. a. veranstaltet das Evang. Jugendwerk 
Bezirk Tuttlingen vom 03.08. – 12.08.24 in 
Irndorf das Jungscharcamp für Kinder von 9 
– 13 Jahren oder das Clublager Lago di Mer-
gozzo für Jugendliche von 14 – 16 Jahren 
vom 14.08. – 23.08.24 (in Kooperation mit 
dem Evang. Jugendwerk Tuttlingen/Stadt) 
Weitere Infos gibt es auf der Homepage vom 
Evang. Jugendwerk Bezirk Tuttlingen. Hier 
findet man unseren Freizeitflyer unter: (htt-
ps://www.ejw-bezirktut.de/freizeiten/) 
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14. Fe bruar: Welt weite  
Kam pa gne „One Bil lion Ri sing“ 
Im Rahmen der weltweiten Kampagne „One 
Billion Rising“ lädt der Frauenhaus Tuttlin-
gen e.V. in Kooperation mit dem Bündnis 
„laufen(d) gegen Gewalt“ ein, am Mittwoch, 
den 14. Februar 2024, um 12:45 Uhr gemein-
sam auf dem Marktplatz in Tuttlingen zu 
tanzen, sich zu erheben, um zusammen ein 
gewaltfreies Leben für alle Frauen und Mäd-
chen zu fordern. Es geht um Sichtbarkeit, 
kollektive Stärke und positive Bestärkung 
durch Ausdruck und Tanz. 
„One Billion Rising“, ist eine weltweite Kam-
pagne für ein Ende der Gewalt gegen Frau-
en und Mädchen und für Respekt, Wert-
schätzung und Gerechtigkeit. Sie wurde 
2012 von der New Yorker Künstlerin und 
Feministin Eve Ensler initiiert. Weltweit ist 
jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens von 
Gewalt betroffen – das sind eine Milliarde 
Frauen (one billion). Das erste Mal wurde 
am 14. Februar 2013 zu dem Lied „Sprengt 
die Ketten“ (break the chain) und einer ein-
heitlichen Chorographie weltweit getanzt. 
Am 14. Februar 2014 schloss sich Tuttlingen 
dieser Aktion an. 
One billion rising ist ein globaler Streik, eine 
Einladung zum Tanz als ein Akt weltweiter 
Solidarität mit den Opfern von Gewalt. 
One billion rising bedeutet, ins öffentliche 
Bewusstsein zu rufen, womit Frauen sich 
tagtäglich auseinandersetzen müssen. Jede 
Form von Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen sowie Diskriminierung muss bekämpft 
werden. Es darf keine Toleranz geben bei 
Menschenhandel, Zwangsverheiratung, 
Zwangsprostitution, häuslicher oder sexisti-
scher Gewalt. 
Ein gewaltfreies Leben für alle Frauen ist 
kein Privileg, sondern ein Menschenrecht. 
Deshalb: Kommen Sie am 14.Februar 2024 
um 12:45 Uhr auf den Marktplatz nach Tutt-
lingen und tanzen Sie mit als Teil dieses 
weltweiten Protests! 
Im Frauenhaus Tuttlingen finden Frauen, die 
häusliche Gewalt erleben, mit ihren Kindern 
Schutz und Unterstützung. Auch ambulante 
Beratungen können nach Terminabspra-
che in Anspruch genommen werden. Sie 
erreichen das Frauenhaus täglich von 9:00 
– 12:00 und von 14:00- 16-00 Uhr unter Tele-
fon 07461/2066. Wenn Sie an einer Mitarbeit 
bei uns interessiert sind, rufen Sie uns gerne 
an. 
 
 

Denkmalschutzpreis für priva-
te Eigentümer ausgeschrieben 
Der Schwäbische Heimatbund und der 
Landesverein Badische Heimat loben 
zum 38. Mal den Denkmalschutzpreis 
Baden-Württemberg aus. Dieser stellt die 
denkmalgerechte Erhaltung und Neunut-
zung historischer Gebäude in den Mittel-
punkt. Bis zu fünf Preisträger werden mit 
einem Preisgeld von insgesamt 25.000 
Euro belohnt, das die Wüstenrot Stiftung 
zur Verfügung stellt.  
Bewerben können sich private Eigentümer, 
bei deren Gebäude der Abschluss der Erneu-

erung nicht länger als vier Jahre zurückliegt. 
Auch beteiligte Architekten und weitere 
Experten können bis Anfang Juni entspre-
chende Projekte vorschlagen. Diese müssen 
nicht zwingend unter Denkmalschutz ste-
hen 
Der Preis unter der Schirmherrschaft von 
Frau Staatssekretärin Andrea Lindlohr, Mi-
nisterium für Landesentwicklung und Woh-
nen, will die Vielfalt und Besonderheiten der 
Baukultur in Baden-Württemberg sowie das 
Engagement zu deren Erhaltung hervorhe-
ben und öffentlich würdigen. Die Spanne 
reicht von mittelalterlichen Gebäuden bis zu 
stilprägenden Bauten des 20. Jahrhunderts. 
„Die Jury würdigt Maßnahmen, bei denen 
die historisch gewachsene Gestalt des Ge-
bäudes innen wie außen so weit wie mög-
lich bewahrt wurde. Das schließt zukunfts-
weisende und beispielhafte Umnutzungen 
oder moderne Akzente nicht aus, wenn sie 
sich denkmalgerecht einfügen“, betont Dr. 
Bernd Langner, Geschäftsführer des Schwä-
bischen Heimatbundes und Mitglied der 
Fachjury. 
Neben dem Geldpreis erhalten die Preis-
träger sowie die Architekten und Restaura-
toren Urkunden. Zudem wird den Eigentü-
mern eine Bronzetafel zum Anbringen am 
Gebäude überreicht. Bewerbungsschluss 
ist der 30. April 2024. Weitere Informationen 
sowie die Broschüre mit allen notwendigen 
Angaben zur Ausschreibung finden sich un-
ter www.denkmalschutzpreis.de. Die öffent-
liche Preisvergabe findet Anfang 2025 statt. 
 
 

Verabschiedung nach 41 Jahren 
beim Landratsamt Tuttlingen 
Nach 41 Jahren beim Landratsamt Tuttlin-
gen ging Bernhard Schaible, Leiter des Stra-
ßenverkehrsamtes, in den Ruhestand. Am 
31. Januar 2024 wurde er im Ausschuss für 
Mobilität und Verkehr feierlich verabschie-
det. 

Während der Ausbildung für den geho-
benen Verwaltungsdienst war er als Stad-
tinspektor-Anwärter bei der Stadt Walds-
hut-Tiengen tätig. Nach dem Studium an der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung in 
Kehl trat er am 1. Dezember 1982 den Dienst 
als stellvertretender Amtsleiter im Straßen-
verkehrsamt beim Landratsamt Tuttlingen 
an. Im Jahr 1993 übernahm er die Leitung 
des Straßenverkehrsamtes, die er bis zuletzt 
innehatte. 
Mit dem Eintritt von Bernhard Schaible in 
den Ruhestand verlor das Landratsamt Tutt-

lingen eine langjährige und sehr geschätzte 
Führungskraft. „Besonders am Herzen la-
gen Ihnen immer die Verkehrsschauen mit 
der Straßenbauverwaltung, der Polizei und 
den Städten und Gemeinden. Aufgrund Ih-
rer jahrzehntelangen Erfahrung kannten 
Sie jede kommunale Sondersituation und 
jeden kommunalen Sonderwunsch. Dabei 
waren Ihnen eine klare Linie und Gleichbe-
handlung wichtig“, betonte Landrat Stefan 
Bär bei der Verabschiedung Schaibles. Die 
Bereiche der klassischen Ordnungsverwal-
tung sind wichtig und notwendig, aller-
dings oft auch mit Interessenskonflikten 
verbunden. Schaible sei es aufgrund seiner 
großen Erfahrung und seiner besonnenen 
und menschlichen Art stets gelungen, Inter-
essenskonflikte im Griff zu behalten. 
  
Die Nachfolge von Bernhard Schaible hat 
zum 1. Januar 2024 Juliane Leute angetre-
ten, die bereits seit einigen Jahren im Stra-
ßenverkehrsamt tätig ist und seit 2018 die 
Kfz-Zulassungsstelle leitet 
 
 
Martin-Heidegger-Gymnasium
Anmeldung der neuen Fünftklässler für 
das Schuljahr 2024/25 am Martin-Hei-
degger-Gymnasium  
Ihr Kind beendet dieses Schuljahr die 4. Klas-
se einer Grundschule und möchte ans Mar-
tin-Heidegger-Gymnasium wechseln? Dann 
freuen wir uns, Ihr Kind bei uns aufnehmen 
zu dürfen. 

Die Anmeldetermine für unsere Schule sind: 
Dienstag, 5. März, Mittwoch, 6. März, Don-
nerstag, 7. März und Freitag, 8. März 2024 
jeweils von 8:00 – 12:30 Uhr und zusätzlich 
am Dienstag, 5. März 2024 von 14:00 bis 
17:00 Uhr. 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung die Unter-
lagen der Grundschule (2 Blätter mit Drei-
eck gekennzeichnet), die Geburtsurkunde 
und den Nachweis über den Masernschutz 
(beides nur zur Einsichtnahme) mit. Die wei-
teren Anmeldeunterlagen finden Sie auf un-
serer Homepage. Sie können die Unterlagen 
gerne im Vorfeld selbst ausdrucken oder 
sich diese per Post von uns zusenden lassen 
und dann zur Anmeldung ausgefüllt wieder 
mitbringen. 

Gerne nehmen wir uns auch Zeit für ein 
Beratungsgespräch. Bei Bedarf nehmen Sie 
bitte entweder telefonisch oder per E-Mail 
mit uns Kontakt auf: 

Telefon: 07575-206-3410 
Das Sekretariat ist an Schultagen besetzt 
von 8 bis 12.30 Uhr 
E-Mail: sekretariat@gymnasium-messkirch.de 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Straße zwischen Gosheim und 
Böttingen weiter gesperrt 
Die Kreisstraße 5909 zwischen Gosheim und 
Böttingen bleibt weiterhin gesperrt. In den 
vergangenen Tagen sind von der Straßen-
meisterei Spaichingen über 500 Tonnen Erd- 
und Felsmaterial von der Hangböschung 
und aus einem Auffangraum entfernt wor-
den. Die gesamte Gosheimer Steige wurde 
durch einen Sachverständigen begutachtet. 
Es wurde festgestellt, dass die Standsicher-
heit mehrere großer Bäume durch die fort-
schreitende Bodenerosion gefährdet ist und 
einige der Bäume entfernt werden müssen. 
Die Entfernung der Bäume dient dabei der 
Verkehrs- und Hangsicherung. 

Da das Gelände oberhalb der Hangbö-
schung sehr unzugänglich, ist müssen die 
Bäume mit großem Aufwand von einer 
Fachfirma über die Kreisstraße entfernt wer-
den. 

Für beide Richtungsverkehre ist eine Umlei-
tung über Wehingen eingerichtet. 

Blutspenden retten Leben: 
Jetzt gemeinsam füreinander 
einstehen 
Viele Operationen, Transplantationen und 
die Behandlung von Krebspatienten sind 
nur dank moderner Transfusionsmedizin 
möglich. Allein in Hessen und Baden-Würt-
temberg werden täglich mehr als 2.700 
Blutkonserven benötigt, um Patientinnen 
und Patienten zu helfen. Blutspender*innen 
sorgen dafür, dass Menschen überleben und 
gesund werden können. 

Worauf warten? Jetzt liegend Leben ret-
ten! Jeder Typ ist gefragt! 
Das DRK ruft dazu auf mit guter Tat ins 
neue Jahr zu starten. 

Nächster Termin: 
Donnerstag, dem 22.02.2024  
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Donautal-Festhalle, Spitalstraße 4 
78567 FRIDINGEN A. D. DONAU 

Gute Vorsätze das ganze Jahr:  Jetzt mit 
der ersten guten Tat ins neue Jahr starten 
und gemeinsam die Versorgung von Patien-
tinnen und Patienten sicherstellen – damit 
Engpässe erst gar nicht entstehen. 

„Besonders innerhalb der ersten Wochen nach 
dem Jahreswechsel kann es erfahrungsgemäß 
knapp werden. Krankenhäuser fahren den Be-
trieb hoch und zugleich fallen viele Spenderin-
nen und Spender urlaubsbedingt oder in Folge 
von Grippe oder Erkältung für die Blutspende 
temporär aus“, erklärt Eberhard Weck, Pres-
sesprecher des DRK-Blutspendedienstes Ba-
den-Württemberg – Hessen. 

Ziel für die kommenden Tage muss daher 
sein, dass alle angebotenen Blutspendeter-
mine gut besucht werden. Der DRK-Blut-
spendedienst bittet daher dringend zur 
Blutspende. 

Blut spenden? So einfach läuft‘s: Termin 
reservieren und mit einer Blutspende in we-
niger als einer Stunde Zeit bis zu drei Men-
schen helfen! Die reine Blutentnahme dau-
ert dabei ca. 10 Minuten. Die restliche Zeit 
wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des 
Spendefragebogens, das vertrauliche Arzt-
gespräch und die Ruhepause im Anschluss 
an die Blutspende benötigt. 

Alle Termine und weitere Informationen un-
ter www.blutspende.de oder unter 0800 11 
949 11. Bildmaterialien stehen unter www.
blutspende.de/presse/mediathek zur Verfü-
gung. 

Jetzt Blutspendertermin online reservie-
ren unter www.blutspende.de/termine 
  
  

Novellierte BEG-Förderung:  
Ab 27. Februar können  
Anträge gestellt werden
So viel Geld vom Staat gibt es künftig für 
neue Heizungen und andere energeti-
sche Einzelmaßnahmen 
Zukunft Altbau informiert über die ver-
schiedenen Sätze der BEG-Förderung
Ab dem 27. Februar 2024 können Haus-
eigentümerinnen und Hauseigentümer 
wieder Anträge für die finanzielle Förde-
rung von Heizungsanlagen stellen: Neue, 
mit erneuerbaren Energien betriebene 
Heizungen, werden künftig mit bis zu 70 
Prozent der Investitionskosten gefördert. 
Die förderfähigen Kosten liegen bei ma-
ximal 30.000 Euro für die eigengenutzte 
Wohneinheit. Für den Heizungstausch in 
einem selbst genutzten Einfamilienhaus 
sind daher bis zu 21.000 Euro Förderung 
drin. Für Holzheizungen mit besonders 
wenig Staubemissionen kommt noch ein 
Bonus von pauschal 2.500 Euro hinzu. Da-
rauf weist das vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförderte Informa-
tionsprogramm Zukunft Altbau hin. Die 
Heizungsförderung wird in den meisten 
Fällen über die Förderbank KfW abgewi-
ckelt. Die Förderbausteine sind Teil der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude 
– Einzelmaßnahmen (BEG-EM). Andere 
Einzelmaßnahmen, etwa eine Wärme-
dämmung oder neue Fenster, werden 
weiterhin mit bis zu 20 Prozent gefördert 
– eine Ausnahme gibt es für die Heizungs-
optimierung bei Biomasseheizungen. In-
klusive der Förderung für Gesamtsanie-
rungen stehen rund 17 Milliarden Euro 
zur Verfügung.

Fragen rund um die Förderung der energeti-
schen Sanierung beantwortet das Team von 
Zukunft Altbau kostenfrei am Beratungste-
lefon unter 08000 12 33 33 (Montag bis 
Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an 
beratungstelefon@zukunftaltbau.de.
Wer im Rahmen der Förderung von Einzel-
maßnahmen eine neue Heizung auf Basis er-
neuerbarer Energien anschafft, erhält künf-
tig eine Grundförderung von 30 Prozent 
der Kosten. Entscheidet man sich für eine 
Wärmepumpe, die als Wärmequelle Wasser, 
Erdreich oder Abwasser nutzt oder ein na-

türliches Kältemittel verwendet, bekommt 
man einen Effizienz-Bonus von zusätzlich 
5 Prozentpunkten. Wohneigentümerinnen 
und Wohneigentümer mit einem zu versteu-
ernden Bruttoeinkommen von bis zu 40.000 
Euro pro Jahr, die ihr Haus oder ihre Woh-
nung selbst nutzen, können mit weiteren 30 
Prozent Zuschuss rechnen, dem sogenann-
ten Einkommens-Bonus.  

Grundförderung plus Einkommens-
Bonus plus Klimageschwindigkeits-Bonus 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Häu-
sern und Wohnungen, die ihre ineffiziente 
Heizung innerhalb der nächsten vier Jahre 
austauschen, erhalten zusätzlich einen Kli-
mageschwindigkeits-Bonus von 20 Prozent. 
Konkret gibt es den Bonus, wenn eine funk-
tionstüchtige Öl-, Kohle-, Gas-Etagen- oder 
Nachtspeicherheizung ausgetauscht wird 
oder beim Ersatz einer mindestens 20 Jah-
re alten Gas- oder Biomasseheizung. Um 
den Bonus für eine neue Biomasseheizung 
zu bekommen, muss diese mit einer Solart-
hermieanlage, einer Photovoltaikanlage zur 
Warmwasserbereitung oder einer Warm-
wasserwärmepumpe ergänzt werden. Das 
vermeidet das Verbrennen von Biomasse im 
Sommer.
Der Bonus ist ebenfalls nur für selbstgenutz-
tes Eigentum vorgesehen, Vermieterinnen 
und Vermieter können ihn nicht nutzen. Der 
Bonus sinkt ab 2028 alle zwei Jahre um drei 
Prozentpunkte ab.

2.500 Euro für Biomasseheizungen, 
die wenig Staub ausstoßen
„Die Zuschüsse lassen sich addieren, es gilt 
jedoch eine Höchstgrenze von 70 Prozent“, 
sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Eine 
Ausnahme gibt es für Holzkessel, die nicht 
mehr als 2,5 Milligramm Staub je Kubikme-
ter ausstoßen: Hier kommt zusätzlich ein 
Zuschuss von pauschal 2.500 Euro hinzu. 
Die maximale Förderhöhe für ein Einfami-
lienhaus liegt daher bei 23.500 Euro, der 
Höchstbetrag bei der Heizungsförderung.“ 
Wichtig: die Möglichkeit zur jährlich neuen 
Antragsstellung gilt bei der Heizung nicht 
mehr: Fördermittel können für jede Immo-
bilie nur noch einmal für insgesamt bis zu 
30.000 Euro Investitionskosten in Anspruch 
genommen werden. Die Förderung bis zu 
dieser Grenze kann allerdings auch über 
mehrere aufeinanderfolgende Förderanträ-
ge aufgeteilt werden.
Bei Mehrparteienhäusern gibt es abwei-
chende Förderregeln. Für die erste Wohnein-
heit innerhalb solcher Gebäude liegen die 
förderfähigen Kosten beim Heizungstausch 
bei 30.000 Euro. Für jede weitere Wohnein-
heit fallen die förderfähigen Kosten niedri-
ger aus. Für die zweite bis sechste Wohnein-
heit sind es noch jeweils 15.000 Euro. Ab 
der siebten sind es jeweils 8.000 Euro. Die 
maximalen förderfähigen Kosten für ein 
beispielhaftes Mehrparteienhaus mit zehn 
Wohneinheiten betragen daher insgesamt 
137.000 Euro – 30.000 plus fünfmal 15.000 
plus viermal 8.000 Euro.
Vermieterinnen und Vermieter erhalten le-
diglich die Grundförderung von 30 Prozent. 
Hinzu können noch die möglichen fünf Pro-
zentpunkte Effizienz-Bonus für Wärmepum-
pen und pauschal die 2.500 Euro Zuschlag 
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für emissionsarme Biomassekessel kom-
men. Die Förderung beläuft sich daher auf 
bis zu 11.500 Euro für die erste Wohneinheit. 
Die Vermietenden dürfen nur die realen Kos-
ten der neuen Heizung umlegen, also den 
Preis der Heizung abzüglich der Förderung. 
So wird der Anstieg der Miete durch energe-
tische Sanierungen gedämpft. Vermietende 
können aktuell noch keine Förderanträge 
stellen, dies wird erst im Verlauf des Jahres 
2024 möglich sein. 
Welche Heizungen gefördert werden
Die förderfähigen Heizsysteme sind der 
Anschluss an ein Wärmenetz, eine Wärme-
pumpe, eine Hybridheizung, eine Brenn-
stoffzellenheizung sowie eine automatisch 
betriebene Pellet- oder Scheitholzheizung. 
Auch Solarthermieanlagen werden geför-
dert, als alleinige Heizungstechnologie 
reichen sie aber nicht aus, um die vom Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) geforderten 65 
Prozent erneuerbare Energien zu erfüllen. 
Wichtig zu wissen: „In Wärmenetzgebieten 
mit Anschluss- und Benutzungszwang wird 
ausschließlich der Anschluss an das Wärme-
netz und nicht die Errichtung von Einzel-
heizungen gefördert“, erklärt Frank Hettler. 
„Dies betrifft derzeit zwar noch wenige Ge-
biete, könnte aber künftig an Bedeutung 
gewinnen.“
Eine weitere förderfähige Option ist eine auf 
100 Prozent Wasserstoff umrüstbare Gashei-
zung. Bei wasserstofffähigen Gasheizungen 
sind jedoch nur die Mehrkosten förderfä-
hig, die die Anlage „H2-ready“ machen. Das 
mindert den Zuschuss erheblich – zumal 
Wasserstoffheizungen eine sehr ungewisse 
Zukunft haben. Nicht gefördert werden rei-
ne Gas- und Ölheizungen. Bei Hybridheizun-
gen gibt es künftig nur noch eine finanzielle 
Unterstützung für den erneuerbaren Teil. 
Die Kombination Gasheizung und Wärme-
pumpe erhält also nur noch einen Zuschuss 
für die Wärmepumpe.

Neues Verfahren: Erst Vertrag, 
dann Antrag, dann Umsetzung
Auch das Antragsverfahren wurde geändert. 
Wer einen Antrag stellt, muss zum Zeitpunkt 
der Antragstellung bereits einen Lieferungs- 
oder Leistungsvertrag mit dem Installateur 
oder Lieferanten geschlossen haben. Dies 
war zuvor erst nach der Förderzusage mög-
lich. Der Vertrag muss durch eine entspre-
chende Klausel rückgängig gemacht wer-
den können, falls keine Förderung bewilligt 
wird. Fördervoraussetzung ist auch, dass der 
Vertrag das geplante Datum der Umsetzung 

enthält. Damit sollen Antragsstellungen auf 
Vorrat verhindert werden.
Seit dem 1. Februar 2024 können sich Ei-
gentümerinnen und Eigentümer im Kun-
denportal „Meine KfW“ registrieren, wenn 
sie für ein konkretes Vorhaben einen Antrag 
stellen möchten. Zukunft Altbau empfiehlt: 
Für eine gewisse Übergangszeit kann man 
bereits jetzt mit dem Heizungstausch star-
ten, bevor der Förderantrag gestellt ist. Der 
Förderantrag zu den neuen Konditionen 
wird dann einfach nachträglich gestellt. Bis 
dahin muss auch keine entsprechende Klau-
sel im Vertrag mit dem Fachunternehmen 
enthalten sein. Diese Sonderregelung ist be-
fristet und gilt nur für Vorhaben, die bis zum 
31. August 2024 begonnen werden. Der An-
trag muss dann bis zum 30. November 2024 
gestellt werden. Das soll sicherstellen, dass 
man auch vor dem 27. Februar von den Zu-
schüssen profitieren kann. Nach Ablauf der 
Übergangsregelung müssen Förderanträge 
vor dem Vorhabenbeginn gestellt werden. 
Dann ist die auflösende oder aufschiebende 
Bedingung in dem Vertrag Pflicht.
Bei der Antragstellung gibt es ebenfalls Än-
derungen: Seit dem 1. Januar 2024 ist die 
Förderbank KfW für die Zuschussvergabe 
für den Heizungstausch zuständig. Bislang 
war das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) zuständig. Nur für den 
Bau von Gebäudenetzen, mit denen bis zu 
16 Gebäude versorgt werden – sowie für 
Maßnahmen an der Gebäudehülle, also 
Dämmmaßnahmen und neue Fenster, der 
Anlagentechnik außer der Heizung und der 
Heizungsoptimierung – verbleibt die För-
derabwicklung beim BAFA.

Weitere Einzelmaßnahmenförderung
Für weitere Effizienzmaßnahmen gibt es 
ebenfalls Zuschüsse, beispielsweise für die 
Dämmung der Gebäudehülle und den Ein-
bau einer Lüftungsanlage. Der Fördersatz 
beträgt weiterhin bis zu 20 Prozent: Der 
Grundfördersatz liegt bei 15 Prozent, bei 
Vorliegen eines individuellen Sanierungs-
fahrplans (iSFP) kommen fünf Prozent-
punkte Bonus hinzu. Die bis zu 20 Prozent 
Förderung gelten auch für die Heizungs-
optimierung zur Effizienzverbesserung, wie 
beispielsweise den hydraulischen Abgleich. 
Bei der Heizungsoptimierung zur Emissi-
onsminderung von Biomasseheizungen 
beträgt die Förderung sogar 50 Prozent. Die 
maximal förderfähigen Ausgaben für Effizi-
enzmaßnahmen liegen bei 60.000 Euro pro 
Wohneinheit, wenn ein individueller Sanie-

rungsfahrplan vorliegt und bei 30.000 Euro 
ohne Sanierungsfahrplan.
Die Höchstgrenzen der förderfähigen Aus-
gaben für den Heizungstausch und weitere 
Effizienzmaßnahmen können addiert wer-
den. Für ein Einfamilienhaus oder für die 
erste Wohneinheit in einem Mehrfamilien-
haus gilt daher eine Höchstgrenze der för-
derfähigen Kosten von 90.000 Euro, wenn 
die Heizung getauscht und eine oder meh-
rere Effizienzmaßnahmen mit individuellem 
Sanierungsfahrplan durchgeführt werden. 
Bislang betrugen die maximal förderfähigen 
Ausgaben für alle durchgeführten Maßnah-
men am Gebäude 60.000 Euro innerhalb ei-
nes Kalenderjahres.
Ist nicht ausreichend Eigenkapital vorhan-
den, unterstützt ein neu eingeführter Ergän-
zungskredit über 120.000 Euro je selbstge-
nutzter Wohneinheit die Finanzierung. Der 
Staat senkt zusätzlich die Zinsen um maxi-
mal 2,5 Prozent für diejenigen Gebäudeei-
gentümerinnen und -eigentümer, deren zu 
versteuerndes Einkommen 90.000 Euro im 
Jahr nicht überschreitet. Der Förderkredit 
wird nach Vorlage einer Zuschusszusage 
(KfW) beziehungsweise eines Zuwendungs-
bescheids (BAFA) über die Hausbank bean-
tragt.

Förderung auch im Rahmen 
einer Komplettsanierung
Auch im Rahmen einer Komplettsanierung 
auf das energetische Niveau eines Effizi-
enzhauses gibt es für neue Heizungen Geld 
vom Staat. Der Zuschuss für die Gesamtsa-
nierung beträgt unverändert maximal 45 
Prozent. Hier liegen die förderfähigen Kos-
ten bei bis zu 150.000 Euro pro Wohnein-
heit. Bis zu 67.500 Euro Förderung gibt es 
hier also je Wohneinheit. Alternativ zur Ein-
zelmaßnahmenförderung über die KfW oder 
BAFA ist auch weiterhin die steuerliche Be-
günstigung nach Einkommenssteuerrecht 
möglich. Die Steuerlast sinkt dann über drei 
Jahre hinweg um insgesamt 20 Prozent, was 
bei maximal anrechenbaren Kosten von 
200.000 Euro insgesamt 40.000 Euro Steuer-
vorteil bringt.

Die BEG-EM-Förderrichtlinie wurde am 29. 
Dezember 2023 im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht und ist seit dem 1. Januar 2024 in 
Kraft.

Aktuelle Informationen zur energetischen 
Sanierung von Wohnhäusern gibt es auf 
www.zukunftaltbau.de. 

Ende
des redaktionellen Teils
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D A N K S A G U N G
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt wird Leben, wenn er auch gestorben ist. 
 (Johannes 11,25)

Die überaus große Anteilnahme am Tod unserer 
geliebten Frau, Mutter und Oma

Albertine Kurreck
geb. Spiegel

* 13.03.1955                  † 23.01.2024

hat uns überwältigt.

Wir danken allen, für die Begleitung auf dem letzten 
Weg, für die tröstenden Worte, gesprochen oder  
geschrieben, für den Händedruck und die Umar-
mungen, wenn Worte fehlten, für alle Zeichen des  
Mitgefühls und der Verbundenheit.

Besonderen Dank gilt:  
Herrn Stadtpfarrer Klose,  
der katholischen Sozialstation Fridingen,  
dem Palliativteam Spaichingen und  
Herrn Dr. med. Olpp mit Praxisteam.

Fridingen, Februar 2024

Manfred Kurreck
Diana Kurreck mit Familie 
Tanja Kurreck 

Danksagung

Margarethe Venohr
Danke sagen wir allen, die in stiller 
Trauer mit uns verbunden waren und 
Ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck gebracht haben. 

Besonderen Dank an die Hausarztpraxis Dr. Kroczek, 
die Tagesp� ege St. Anna in Tuttlingen, 
an das Team des Altersheims St. Antonius in Mühlheim,
dem Bestattungsunternehmen Horn aus Tuttlingen 
sowie Herrn Pfarrer Decaluwe.

In Namen aller Angehörigen 
Marion und Stefan Lang

Neuhausen ob Eck & OT Oberschwandorf 

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen das sich auf die  
Bereiche Drehen und Fräsen spezialisiert hat. Zur Verstärkung  
unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Raumpfleger (m/w/d) auf  Teilzeitbasis

Voraussetzungen:
-  Ihre Hauptaufgabe ist die Raumpflege der Büroflächen und 

Sozialräume
- Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und selbständige Arbeitsweise 
- sicheres und sympathisches Auftreten
- Freie Zeiteinteilung (in Rücksprache)

Weitere Informationen und die detaillierte Stellenbeschreibung 
finden Sie auf unserer Homepage:  www.fritz-praezision.de 

Fühlen Sie sich angesprochen und haben Sie Lust mit uns was zu 
bewegen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter- 
lagen an Fritz Präzisionstechnik GmbH, Raiffeisenstr. 7,  
88637 Buchheim od. per Mail an: bewerbungen@fritz-praezision.de

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH

WIR SUCHEN DICH!
Du bist mind. 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen?
Starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für Wochenzeitungen & Prospekte
in Fridingen rund um Gatterweg, Hohenbergweg oder Annastr.
Bewirb dich: www.sk-logistik-jobs.de/schueler-in/
Bei Fragen: 0800 / 999 5 666



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
KRÄFTIGENDES NARREN-FRÜHSTÜCK: 
Kartoffeln waschen, schälen und in ca. 5 – 10 mm dicke 
Scheiben schneiden. Die Blätter von Wirsing und Chi-
corée waschen, beides in 10 cm breite Streifen schneiden 
(wer den bitteren Geschmack nicht mag: Chicoréestrei-
fen 5 Min. in lauwarmes Wasser legen). Zwiebeln schälen 
und fein würfeln. Das Kasseler würfeln.
Butterschmalz in einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Die 
Kartoffeln 5 bis 10 Min. darin anbraten, zwischendurch 
mehrmals wenden. Wenn die Kartoffeln goldgelb und 
knusprig sind, die Zwiebelwürfel dazugeben und kurz 
mit anbraten. Nun auch noch die Wirsing- und Chicorée-
streifen hineingeben, alles bei schwacher Hitze. 5 Min. 
andünsten. 
Währenddessen die Eier zusammen mit der Sahne 
in einer Schüssel mit dem Handrührgerät oder per 
Schneebesen gut verquirlen. Mit Salz (sehr sparsam 
vorgehen: das Kasseler ist bereits recht salzig!), Pfeffer, 
Majoran, und 1 Prise Muskatnuss abschmecken, gründlich 
verrühren und in die Pfanne zu den Kartoffeln und zum 
Gemüse geben, unterrühren. Nun kommt auch noch das 
Eier-Sahne-Gemisch in die Pfanne. Alsdann die Pfanne 
auf mittlerer Schiene für 20 bis 25 Min. bei 200°C Ober-/
Unterhitze (Umluft 180°C) in den Ofen stellen. 
In der Zwischenzeit Kresse 1cm über der Erde des Ver-
packungskartons abschneiden, gelbe und welke Blätter 
aussortieren (die Stiele sind essbar). Nicht waschen. 
Radieschen waschen und in Scheiben schneiden.
Sind die Eier nach der angegebenen Backzeit vollständig 
gestockt, Pfanne aus dem Ofen nehmen. Mit Kresse, 
Radieschenscheiben dekorieren, etwas Pfeffer aus der 
Mühle darüber und servieren, am besten in der Pfanne 
mitten auf den Tisch stellen (Hitzeschutz-Unterlage 
nicht vergessen!).

POWER-DRINK AUS KAROTTEN-FENCHEL-ROTE BETE: 
Karotten und Rote Bete waschen, putzen, schälen. 
Karotten der Länge nach vierteln, Rote Bete vierteln. 
Fenchelknollen putzen, waschen, halbieren und in dicke 
Stifte schneiden (4 Fenchelgrün-Zweige aufbewahren). 
Ingwerstück schälen (oder das braune Äußere mit einem 
Teelöffel abschaben). In ganz kleine Stücke schneiden. 
Alles Gemüse einschließlich Ingwerstückchen in den 
Entsafter geben. Anschließend den Saft mit Eiswürfeln 
und Rapsöl in einem Longdrinkglas verrühren, mit dem 
Fenchelgrün garnieren und servieren.

Tipps & Tricks
200 g gekochter Wirsing decken 

unseren Vitamin-C-Tagesbedarf. Man kann 

ihn auch roh essen, z.B. in Salaten, Smoothies 

& Co. – Chicorée hält sich im Gemüsefach des 

Kühlschranks (feucht eingewickelt) eine Woche. 

Seine leicht bittere Note ist gesund. Sie regt u.a. 

die Verdauung an. – Kasseler (Kassler) ist gepökelt 

und leicht geräuchert, es wird meist aus dem 

Rippenstück oder Nacken des Schweins herge-

stellt. Kassler kann gebraten, gekocht und 

gebacken werden (verkürzte Garzeit 

durch das Pökeln und Räuchern).

06
20

24

KRÄFTIGENDES NARREN-FRÜHSTÜCK MIT EINEM 

POWER-DRINK AUS KAROTTEN-FENCHEL-ROTEBETE-INGWER 

ZUTATEN 
FÜR 4 PORTIONEN
KRÄFTIGENDES 
NARREN-FRÜHSTÜCK
450 g Kartoffeln
100 g Wirsingblätter
100 g Chicoréeblätter
3 mittelgroße Zwiebeln
150 g Kassler
1 EL Butterschmalz
7 Eier
70 g Sahne
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
Majoran
1 Prise Muskatnuss, 
gerieben
½ kl. Karton Kresse 
(alternativ: Kräuter)
4 Radieschen

POWER DRINK AUS 
KAROTTEN-FENCHEL-
ROTEBETE-INGWER
800 g Karotten
600 g Rote Bete
2 gr. oder 4 kl. Fen-
chelknollen
1 ca. 5-8 cm gr. Stck. 
Ingwer
4 TL Rapsöl

AUSSERDEM: 
Eiswürfel
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SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)
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GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER
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Die Zuschriften erhalten Sie per Post.
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PLZ/ ORT*
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*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
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ANZEIGEN
Kalkulator

Leerer PC? Hilfe gesucht?
Sie brauchen Unterstützung? So einfach können Sie 
Ihre Stellenanzeige buchen. Anzeigenformat sowie 
Verbreitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigen-
preis wird direkt online berechnet. Alle Ausgaben, 
Nachbarorte und Kombinationsmöglichkeiten 
werden sofort angezeigt. 

www.primo-stockach.de

EINFACH
ONLINE 
BUCHEN



Öffnungszeiten Fasnet
Fridingen

Schmotziger 8.2.24, ab 11 Uhr ganztägig geöffnet 
Freitag 9., Samstag 10. und Sonntag 11.2. ganztägig geschlossen
Fasnetmändig ab Hemdglonker 8 Uhr ganztägig geöffnet 
Fasnetdienschdig ab 11 Uhr geöffnet mit Hackepeteressen 
Aschermittwoch, Donnerstag 15.2. und Freitag 16.2. geschlossen

Ab Samstag 17.2. sind wir wieder zu den  
gewohnten Öffnungszeiten für Sie da.

Familie Hipp • Gasthaus Sonne Fridingen • Tel. 07463/99440 Wir planen, entwerfen und bauen Ihren Heizkamin, Kachelofen oder Grundofen 
egal ob mit Warmluft oder Wassertechnik individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Aktuelles Angebot:

CARA C03 Stahl-Design-Kamin
Auch als Eckmodell erhältlich

Der Design-Kamin CARA C 03 bietet Ihnen Außergewöhnliches. 
Magie Feuer im Gleichgewicht mit Ästhetik und Technik, klare Linien in Verbindung 
mit ausdrucksstarker Exklusivität. Dazu die 3-seitige Glascheibe mit modernster RO-
MOTOP-Hochschiebetechnik „Silent Lift“. Das macht den Design-Kamin CARA zum 
exklusiven Erlebnis für den anspruchsvollen Endkunden.
•  mit Speicherringen für lang anhaltende Wärmeentwicklung
•  doppelte Verblendung des Rückmantels ermöglicht wandbündiges Aufstellen
•  Ausführung in edlem Stahl Schwarz
•  Feuerraum ohne Rost- Brennkammer mit echter Schamotte ausgekleidet
•  Regulierung der Primär- und Seku ndärluft mit einem Bedienelement
•  erfüllt die Normen EN 13 240, DIN plus,15a B-VG von 201 5, BlmSch V. 2 Stufe

Nennwertleistung 7,8 kW, Leistungsbereich 4-11 kW 
Höhe 1638 mm, Breite 924 mm, Tiefe 577 mm

FLAD GmbH Böttingen • Industriegebiet/Natostr. 3
Tel. 07429/2606 • Fax 916067 • Mobil 0171/7630691 • info@fl ad-gmbh.com

Ö� nungszeiten: Mo.-Fr. 16-18.30, Mi. geschlossen, Sa. 9.00-12.00 oder nach Vereinbarung. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung.

ab 5390,- €
incl. 100 kg Speichersteine

Häuslicher Pflegedienst
Martin Grieble

www.pflegedienst-grieble.de
Antoniusstraße 19, 78532 TUT-Nendingen

Tel.: 0 74 61/16 25 33 

Schmotzige  ab 18 Uhr 
Fasnet Sundig  ab 12 Uhr
Rosemändig  ab 11 Uhr 
geöffnet

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Am Schmotzige und Mändig Barbetrieb.

Hausarztpraxis Dr. Kappeler 
Wir machen Urlaub

12.02.2024 bis 16.02.2024
Vertretungen in dringenden Fällen:

E. Lischerong, Dres. Lux/Schletterer, Dr. med. Kroczek.

SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

10 604 Lokal-Regional-Genial  Stockach, Mühlingen, Eigeltingen, Hohenfels, Orsingen-Nenzingen 27.02.24

10 608 Kompetenz am See Allensbach, Dingelsdorf, Litzelstetten, Reichenau 27.02.24

11 601 Bei uns sind Sie richtig! Meersburg, Bermatingen, Uhldingen-Mühlhofen, Salem 05.03.24

11 611 Bei uns sind Sie richtig! Höri-Woche, Radolfzell, Rielasingen-Worblingen 05.03.24

12 647 Die Adresse vor Ort! Donnerstags, Emmingen-Liptingen 12.03.24

12 702 Die Adresse vor Ort! Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Kluftern 12.03.24

17 620 Bauen & Wohnen Überlingen, Owingen, Frickingen, Sipplingen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen 16.04.24

17 624 Bauen & Wohnen Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Mühlingen, Orsingen-Nenzingen 16.04.24

17 701 Bauen & Wohnen Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Kluftern, Meersburg 16.04.24

*Anzeigenschluss bis 12 UhrPrimo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08:00 - 17:00 Uhr
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr



26563

www.primo-stockach.de





WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer  
Nebenbeschäftigung (Minijob) auf  

Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?
Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die 
ganze Familie. Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer 
Gemeinde. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG.
Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder schriftlich per 
E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgendes 
Gebiet Austräger (m/w/d):

Mahlstetten – Bezirk 31 – Vertretung KW 07 + 08
Ardweg, Birkenstr., Blumenstr., Gansbühlstr., Gartenstr., Griesstr., 
Hauptstr., Hintere Dorfstr., Kirchbühlstr., Lindenstr., Lippachtalstr., 

Marienplatz, Rathausstr., Riegertsbühlstr., Rosenstr.

Wir suchen immer wieder neue Austräger  

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.





Mathenachhilfe
Realschullehrer Kästle hat noch wenige Nachhilfeplätze frei. 
Lieber zu früh, als zu spät melden unter 07463 990917.

www.primo-stockach.de


